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§ 7 MEG Eichpflicht
 MEG - Maß- und Eichgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 29.12.2022

1. (1)Meßgeräte, deren Richtigkeit durch ein rechtlich geschütztes Interesse gefordert wird, sind nach Maßgabe der

Bestimmungen des Abschnittes A eichpflichtig. Messgerät im Sinne dieses Gesetzes ist

1. 1.ein Gerät, das allein oder in Verbindung mit anderen Einrichtungen für die Messung von mindestens einer

Messgröße vorgesehen ist oder

2. 2.eine Maßverkörperung; dies ist eine Vorrichtung, mit der während ihrer Benutzung ein oder mehrere

bekannte Werte einer gegebenen Größe permanent reproduziert oder bereitgestellt werden sollen.

2. (2)Wer ein eichpflichtiges Meßgerät verwendet oder bereit hält, ist dafür verantwortlich, daß das Meßgerät

geeicht ist.

3. (3)Bereitgehalten im Sinne dieses Bundesgesetzes ist ein Meßgerät, wenn die äußeren Umstände erkennen

lassen, daß es ohne besondere Vorbereitung in Gebrauch genommen werden kann. Ein Meßgerät gilt nicht als

bereitgehalten, wenn glaubhaft gemacht werden kann, daß es ausschließlich dekorativen oder musealen

Zwecken dient.

4. (4)Nichtselbsttätige Waagen, die nicht der Eichpflicht unterliegen, müssen gut sichtbar, leserlich und dauerhaft

folgende Aufschriften tragen:

1. 1.Name des Herstellers, eingetragener Handelsname oder eingetragene Handelsmarke;

2. 2.Höchstlast in der Form „Max …“.
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